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Das BAWMerkblatt Bau und Instandsetzung massiver Wasserbauwerke im
Meerwasserbereich (MBM) wurde durch die Bundesanstalt für Wasserbau
(BAW) neu erarbeitet.

Das BAW-MBM enthält ergänzende Regelungen zu den Zusätzlichen Tech-
nischen Vertragsbedingungen - Wasserbau (ZTV-W), Leistungsbereich 215
und Leistungsbereich 219, im Einwirkungsbereich von Meerwasser in Küs-
tenbereichen sowie Ästuarien der Expositionsklassen XS2, XS3 und XF4.

Um die ZTV-W Leistungsbereiche 215 und 219 nicht mit spezifischen Rege-
lungen für Meerwasserbauwerke zu überfrachten – zumal diese nur einen
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vergleichsweise kleinen Anteil der Wasserbauwerke in Deutschland ausma-
chen – wurden die entsprechenden Vorgaben im BAW-MBM gebündelt.

Das BAW-MBM ermöglicht eine differenzierte Bemessung von Bauteilen
unter Meerwassereinwirkung, wobei Faktoren wie Verfügbarkeitsanforde-
rungen, Zugänglichkeit, Instandsetzbarkeit und Umgebungsbedingungen
einbezogen werden.

Das BAW-MBM, Ausgabe 2025, wird hiermit für den Geschäftsbereich der
Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV) eingeführt.

Die digitale Fassung (PDF) des BAW-MBM, Ausgabe 2025, steht auf den
Webseiten des Infozentrums Wasserbau – WSV zum Download zur Verfü-
gung:
Technisches Regelwerk - Wasserstraßen (TR-W), 6. Richtlinien, Merkblätter,
Empfehlungen.

Der Erlass wird in das Technische Regelwerk - Wasserstraßen (TR-W) unter
VV TB-W, Teil A, Abschnitt 1.2.3 Bauliche Anlagen im Beton-, Stahlbeton-
und Spannbetonbau aufgenommen und im Verkehrsblatt veröffentlicht.

Im Auftrag

gez. Constanze Follmann
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